
 
A n t r a g : 

 
1. Für das Gebiet der Wohnanlage am Ru-

thenberger Markt zwischen der Straße Am 
Ruthenberg, Otto-Dix-Straße, Slevogtstra-
ße und Wilhelm-Busch-Straße ist die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 88 
“Marktplatz – Ruthenberg” zu ändern. Für 
das Änderungsgebiet ist ein Bebauungsplan 
im Sinne des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufzustellen. Die Änderung des Bebau-
ungsplanes ist erforderlich, um die Stell-
platzsituation im Gebiet neu zu ordnen 
Maßnahmen zur Umgestaltung des Ru-
thenberger Marktes aufzunehmen. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich 

bekannt zu machen. 
 
3. Die in ihrem Aufgabenbereich berührten 

Behörde und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sind über die Planung zu unter-
richten und zur Äußerung auch im Hinblick 
auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
zufordern. 

 
4. Es ist eine Bürgerbeteiligung nach den 

Richtlinien der Stadt Neumünster durchzu-
führen. 

 
 


